
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/3/29 8ObS291/00b,
8ObA70/01d

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.2001

Norm

KO §25

Rechtssatz

Bringt der Masseverwalter nach Betriebsschließung zum Ausdruck, daß er nach § 25 KO kündigen will, verfehlt er aber

Frist und Termin, ist die Kündigung dennoch als Kündigung im Sinn des § 25 KO anzusehen.

Entscheidungstexte

8 ObS 291/00b

Entscheidungstext OGH 29.03.2001 8 ObS 291/00b

Veröff: SZ 74/60

8 ObA 70/01d

Entscheidungstext OGH 24.01.2002 8 ObA 70/01d
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